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PATRICK SÄNGER 

Zur Organisation des Sicherheits wesens 
im kaiserzeitlichen Kleinasien und Ägypten 

Rezension eines neuen Buches und komparative Studie zur Eirenarchie 

Erst unlängst hat Cedric Brelaz (fortan B .) eine auf Vollständigkeit ausgerichtete und 
systematische monographische Studie jener Institutionen vorgelegt, die in den klein
asiatischen Provinzen während des 1. bis 3. Jh. Aufgaben im Sicherheitswesen wahr
nahmen 1. Eine solche Darstellung war zuvor ein langes Desiderat der Forschung 
gewesen . Schon allein deswegen verdient B.' Arbeit gesteigerte Aufmerksamkeit und 
soll im ersten Teil dieses Artikels besprochen werden. In einem zweiten Teil wird 
dem buleutischen Amt der Eirenarchie besonderes Augenmerk geschenkt. Unter den 
städtischen Amtsträgern, deren Aufgaben im Sicherheitswesen lagen, waren die 
eirenarchai die prominentesten. Dementsprechend widmet B. der Eirenarchie des 
kaiserzeitlichen Kleinasien einen eigenen umfangreichen Abschnitt. Da der Verfasser 
dieses Beitrages unlängst einen Artikel über die eirenarchai des römischen und 
byzantinischen Ägypten veröffentlicht hat2 , bietet sich ein struktureller Vergleich mit 
den von B. für das kleinasiatische Amt herausgearbeiteten Charakteristika an. Dieses 
Beispiel eröffnet die Möglichkeit, der römischen Herrschaftspraxis in Kleinasien und 
Ägypten nachzugehen und auf eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
aufmerksam zu machen. 

I. Buchbesprechung 

Das zu besprechende Buch ist die publizierte Dissertation des Autors, die im Jahr 
2004 an der Universität Lausanne approbiert wurde. In einer ausführlichen Einleitung 
widmet sich B. der Definition des in Angriff genommenen Vorhabens (S. 1-4). Unter
sucht werden sollen sowohl munizipale (also "lokale" bzw. "kommunale") Ämter als 
auch Institutionen der Provinz- und Reichsverwaltung, die für die Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit sorgten. Wie dem Titel zu entnehmen ist, dient als geographi
scher Rahmen die gesamte anatolische Halbinsel mit den dort von den Römern einge
richteten Provinzen und als chronologischer das Zeitalter von Augustus bis zum Re
gierungsantritt Diokletians. Weder sollen soziologische Aspekte von Unsicherheit im 

J Cedric Brelaz, La securite publique en Asie Mineure sous le Principat ([<'_llIellle s. apo i.
C.). Institutions municipales et institutions imperiales dans [,Orient romain (Schweizerische 
Beiträge zur Altertumswi 'senschaft 32) , Basel: Schwabe Verlag 2005 , 530 S. 

2 P. Sänger, Die EireF/a/'chclI des römis 111m lind byzantinischen Ägypten, Tyche 20 (2005) 
143-204 mit ders ., P.Berol. 21684: Lohnquittungfür Eirenarchen, Tyche 21 (2006) 173-176. 
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römischen Imperium noch die juristischen Kompetenzen der mit der Aufrechter
haltung von Ruhe und Ordnung befaßten Funktionäre oder der Ablauf von "Polizei
aktionen" beleuchtet werden. Ebensowenig gehe es um eine historische Betrachtung 
des römischen Regierungsstils im Osten, die etwa die Beziehung zwischen den Statt
haltern und den Provinzbewohnern ins Auge fassen würde. Vielmehr solle durch die 
Zusammenschau der in Kleinasien in Bereichen des Sicherheitswesens tätigen Amts
träger und die Bestimmung der spezifischen Rolle jedes Einzelnen von diesen ein 
Beitrag zur Geschichte der Institutionen und der Verwaltungsstrukturen des römischen 
Reiches geleistet werden. In einem Abschnitt zur Terminologie (S. 4-6) distanziert 
sich B. zurecht weitgehend davon, römische Institutionen mit Aufgaben im Sicher
heitswesen unter dem modernen Begriff "Polizei" zusammenzufassen, da man da
durch einem Anachronismus unterliege: Der römische Staat kannte nämlich keinen 
professionellen und spezialisierten Polizeiapparat, obwohl im Gegensatz dazu in der 
Antike die Vorstellung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung geläufig war, was ein 
entsprechendes Vokabular zum Ausdruck bringt. In einem "apen;:u historiographique" 
(S. 7-16) bespricht B. die bisher erschienene Forschungsliteratur , die sich mit Ämtern 
im Imperium Romanum beschäftigt hat, für die "polizeiliche" Tätigkeiten nachzu
weisen sind. Auf S. 16-18 erläutert er die Konzeption seines Buches. 

Die aufgeworfene Thematik handelt B. in fünf Kapiteln ab, von denen die beiden 
ersten vorbereitenden Charakter haben. Im 1. Kapitel (S. 19-39) skizziert B., wie das 
Sicherheitswesen im Raum Kleinasien in hellenistischer und republikanischer Zeit 
organisiert war, und umreißt, was die auf Abschaffung lokaler bzw. einheimischer 
Truppenverbände ausgerichtete augusteische Politik für die innere Sicherheit der 
kaiserzeitlichen Provinzen bedeutete. Im 2. Kapitel (S. 41-68) beschäftigt sich B. mit 
den verschiedenen Faktoren, die zu Unsicherheit führen konnten, wobei er den Begriff 
"Unsicherheit" in einem ersten Schritt von soziologischer Seite her definiert. 

Den Hauptteil des Werkes stellt das 3. Kapitel dar (S. 69-230), in dem auf aus
führliche Weise die verschiedenen munizipalen Ämter aufgeführt und analysiert wer
den, die in den kleinasiatischen Provinzen der Kaiserzeit ihren Beitrag zur Sicherheit 
des Gemeinwesens leisteten. B. beginnt mit einigen Funktionären, die im Rahmen 
ihrer allgemeinen Aufgaben auch "polizeiliche" Kompetenzen hatten, wie die ayopu
VOllot und AlllEvapXat ("Hafenchefs") (S. 72-74). Augenmerk wird auch der Frage ge
widmet, inwiefern die crtPU11lYO{ als Erben der alten hellenistischen Magistrate mit 
militärischen Vollmachten im Rahmen der Provinzverwaltung nun auch als Beamte 
mit Zuständigkeit für das Sicherheitswesen auftreten, was nach B. aber bis auf den 6 
OUt VUK10e; (HpUlllyoe;, der in Ägypten unter der Bezeichnung vuKl0cnpalllyoe; 
begegnet, und vielleicht den aus Smyrna bekannten (npU11lyoe; E1It lne; dpnvlle; nicht 
der Fall zu sein scheint (S. 74-87). 

Von den genannten Institutionen unterscheidet B. spezialisierte Amtsträger zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, und zwar die dpllvapXat und 1IUPU
<pUAUKEe; (S. 90-145). Sie sind auch die am besten bezeugten und am weitesten ver
breiteten städtischen Funktionäre, die zur vorgegebenen Thematik heranzuziehen sind. 
Ihre Aufgabenbereiche unterscheiden sich im wesentlichen dahingehend, daß die 
eirenarchai "remplissent des fonctions de police criminelle de nature repressive", 
während die paraphylakes "forment, quant a eux, une police de surveillance terri-
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tori ale et, par leurs patrouilles, jouent davantage un rö1e preventif face a l'insecurite" 
(S. 133). Anhand dieser ordentlichen bzw. permanent eingesetzten buleutischen 
Ämter untersucht B., inwieweit sich die Autonomie der griechischen Poleis unter 
römischer Herrschaft auch auf die Organisation des munizipalen Sicherheitswesens 
erstreckte. Diese Frage ist insofern von einiger Brisanz, als sowohl die Eirenarchie als 
auch die Paraphylakie ihre Wurzeln offenbar nicht in hellenistischer Zeit hatten, 
sondern erst im Zuge der Provinzialisierung des kleinasiatischen Raumes eingeführt 
wurden. Bei der Behandlung der Eirenarchie, die sowohl besser dokumentiert ist als 
die Paraphylakie als auch aufgrund ihres Tätigkeitsprofiles die prestigeträchtigere 
Magistratur gewesen zu sein scheint, gelingt es B., analytisch und überzeugend 
herauszuarbeiten, daß die Eirenarchie keine römische Schöpfung gewesen sein dürfte, 
sondern von den Städten selbst wegen des Bedarfs an einer entsprechenden admini
strativen Position geschaffen worden sei (vgl. dazu ausführlicher in Abschnitt 11). 
Wenn B. - wieder mit guten Gründen - ausschließt, daß zwischen dem zivilen Amt 
der paraphylakes und den aus dem pergarnenischen, seleukidischen und ptolemäi
schen Reich bekannten (nupu)<puAUKhat, die staatliche und paramilitärisch organi
sierte "Gendarmen" waren, kein institutioneller Zusammenhang bestehe, wird man 
ihm einmal mehr recht geben dürfen3 . 

In einem weiteren Abschnitt beleuchtet B. etwaige Wach- oder Eingreiftruppen, 
auf die die Städte zurückgreifen konnten. Unterschieden werden generell zwei Grup
pen von subalternem Personal: Zum einen solches, das zur Unterstützung der 
Magistrate ständig abrufbar war, wie etwa die zu Sicherheitsdiensten herangezogenen 
und von B. bereits auf S. 70-71 behandelten 0111l00'lot sowie die auf S. 145-157 be
sprochenen OlWYllhat ("Verfolger"), die bewaffnete, kleine Begleittruppe (maximal 3 
Mann; S. 156) der eirenarchai. Zum anderen gab es Posten, die im Bedarfsfall besetzt 
wurden, so die für die Überwachung ländlicher Gebiete eingesetzten OPO<PUAUK€C; 
("Bergwächter") bzw. OPO<PUAUK€C; ("Grenzwächter") (S. 157-171; für Kleinasien sind 
beide Varianten möglich, in Ägypten scheinen dagegen ausschließlich op(€)O<PUAUK€C; 
[hier: "Wüstenwächter"] belegt zu sein) und die für Wachdienste anläßlich von Festen 
und Wettkämpfen ausgehobenen Iluanyo<popot ("Peitschenträger") (S. 171-182). Auf 
S. 183-203 rückt B. die Epheben in den Blickpunkt, die im Umgang mit Waffen ge
schult waren und auf die die Städte zur Überwachung oder Verteidigung ihres 
Territoriums zurückgreifen konnten, betont diesbezüglich aber beständig, daß diese 
Vereinigung in römischer Zeit eine rein agonistische war und demnach weder irgend
eine Art von Militärdienst leistete noch eine munizipale "Miliz" bildete. Daß unter 
den Römern schließlich generell mit keiner Existenz munizipaler "Milizen" zu rech
nen sei, zeigt B. auf S. 193-203. 

Nachdem sich B. bislang ausschließlich mit dem Sicherheitswesen der peregrinen 
Städte auseinandergesetzt hat, untersucht er im letzten Abschnitt des 3. Kapitels an
hand von drei Fallbeispielen die Organisation dieses Verwaltungsbereiches in anderen 

3 Zu dem ganz wesentlichen Unterschied zwischen q)\)AU~ und <jlUAUK1TIlC; vgl. jetzt auch die 
B. noch nicht bekannte papyrologische Studie von C. Homoth-Kuhs, Phylakes und Phylakon
Steuer im griechisch-römischen Ägypten. Ein Beitrag zur Geschichte des antiken Sicherheits
wesens (APFBeih. 17), München, Leipzig 2005, 9-18, 30-36 und 213. 
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politischen Einheiten. Besprochen werden zunächst die römischen Kolonien (S. 203-
213). In diesen begegnet gelegentlich auch das Amt der Eirenarchie (und zwar in 
Philippi [Makedonien], Antiochia [Pisidien], Comana und Iconium [beide Galatien]), 
welches nach dem Vorbild der peregrinen Städte übernommen wurde, im Unterschied 
dazu in den Kolonien aber keine ordentliche Magistratur gewesen sein dürfte. Danach 
richtet B. sein Augenmerk auf die föderalen Strukturen des lykischen koinon (S. 213-
225), wo das Sicherheitswesen in den Händen von apXl<puAUKE<; und uno<puAuKE<; lag, 
Magistraten, die auch Aufgaben in der Steuererhebung wahrnahmen. Obwohl es sich 
bei privaten kaiserlichen Großgrundbesitzungen um keine politischen Einheiten han
delt, möchte B. die Maßnahmen, die zu deren Schutz getroffen wurden, dennoch kurz 
streifen, weil "ces domaines font partie integrante du paysage anatolien" (S. 203). Auf 
S. 226-228 zeigt er, daß die Großgrundbesitzungen von privaten Wächtern beauf
sichtigt wurden, die öfters nach dem Vorbild öffentlicher Beamter benannt waren 
(z.B. [hjorophylax oder eirenarches). 

Das 4. Kapitel (S. 231-284) befaßt sich mit den Vorkehrungen, die auf imperialer 
Ebene zur Verhinderung und Bekämpfung von Unsicherheit getroffen wurden. B. ver
läßt damit den Rahmen der lokalen Verwaltung und wendet sich dem Beitrag zu, den 
die römische Armee zum Schutz der in Kleinasien beheimateten Provinzen leistete. 
Nach einem historischen Überblick über die Präsenz des römischen Militärs in den 
betreffenden Gebieten während des Prinzipats (S. 231-235) geht B. dazu über, die in 
den einzelnen Provinzen bezeugten Auxiliartruppen und Legionen bzw. Vexillationen, 
die Verteilung der Einheiten sowie deren Tätigkeiten im Sicherheitswesen zu erfassen 
(S. 236-254). Es zeigt sich, daß das den Statthaltern üblicherweise zur Verfügung 
stehende militärische Kontingent, ausgenommen in der Grenzprovinz Cappadocia, wo 
im 2. Jh. zwei Legionen und wenigstens sechs Kohorten stationiert waren, mit kaum 
mehr als ein oder zwei Auxiliarkohorten und eventuellen Vexillationen ein sehr be
scheidenes war. Die primäre Aufgabe dieser Verbände sei laut B. die Unterstützung 
der statthalterlichen Verwaltung, nicht aber die Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Provinz gewesen, die ja in Anbetracht der geringen Zahl an Soldaten ohnehin nicht 
flächendeckend zu bewerkstelligen gewesen wäre. Dennoch setzte Rom an strategisch 
wichtigen Punkten des Landes von ihren eigentlichen Einheiten abgezogenes Militär
personal ein (S. 254-267): Zum einen die in den stationes, also kleinen Wachposten, 
dienenden stationarii, zum anderen die unter dem Kommando eines centurio stehen
den regionarii, die zur Überwachung eines bestimmten Gebietes (regio) eingesetzt 
wurden. Weitere Soldaten, die mit "polizeilichen" Aktivitäten in Verbindung zu brin
gen sind, stammten aus den Reihen der dem Statthalterbüro (officium) zugeordneten 
officiales (S. 267-282). In diesem Kontext hebt B. die beneficiarii, denen man etwa 
die Leitung der stationes übertrug, und die Jrumentarii, die als für spezielle Aufträge 
abgestellte Chargen eine Art "Geheimpolizei" waren, hervor. 

Im 5. und letzten Kapitel (S. 285-320) des Buches versucht B. der Frage nachzu
gehen, unter welchen Umständen sich Rom zum Zweck der Wiederherstellung der 
inneren Ordnung in Kleinasien zu einer militärischen Intervention gezwungen sah, bei 
der die Legionen zum Einsatz kamen. Zu diesem Zweck arbeitet B. anfänglich heraus, 
welches Ausmaß eine Bedrohung auf lokaler Ebene annehmen mußte, damit sie auch 
auf imperialer Ebene als veritable Gefährdung römischer Interessen wahrgenommen 
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wurde (S. 285-290). Es folgt eine Betrachtung der überlieferten Interventionen, wo 
auch die Gründe für solche Maßnahmen und deren Ziele dargelegt werden (S. 290-
299). Abschließend läßt B. die Fälle Revue passieren, in denen Städte oder Einzelper
sonen zum Schutz der Provinzen herangezogen wurden, etwa um mit der römischen 
Armee zusammenzuarbeiten, an deren Stelle zu treten oder die Legionen zu verstär
ken (S. 299-319). Durch seine Ausführungen macht B. deutlich, daß die römische 
Zentralgewalt auf eine Bedrohung nur dann mit einer Militäroperation reagierte, wenn 
die provinzinterne Sicherheit von den Städten oder dem jeweils verantwortlichen 
Statthalter nicht mehr gewährleistet werden konnte , wie z.B. bei Räuberwesen großen 
Umfangs, einem Aufstand oder nach dem Eindringen feindlicher Truppen auf Reichs
gebiet. Bis in die Mitte des 3. Jh. war Kleinasien aber relativ selten größeren Unruhen 
ausgesetzt. 

Auf S. 321- 330 bietet B. eine in zwei Abschnitte gegliederte Synthese aus einem 
weit gefaßten Blickwinkel. Auf der Basis der in den vorangehenden Kapiteln behan
delten Teilaspekte und getroffenen Schlußfolgerungen versucht er einerseits, die Ver
waltung des Sicherheitswesens in den kleinasiatischen Provinzen zu schematisieren, 
und andererseits, das gewonnene Bild mit anderen Provinzen des römischen Ostens zu 
vergleichen . 

B. unterscheidet drei Strukturen, die zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung in 
Kleinasien beitrugen. Erstens die munizipalen Amtsträger, die auf lokaler Ebene über 
die Sicherheit der Stadt und deren Umland wachten. Zweitens die in den Provinzen 
stationierten Truppen, deren Soldaten u.a. den strategischen Interessen Roms dienten 
oder bestimmte Aufgaben des Statthalters erfüllten. Drittens die römische Armee in 
ihrer Gesamtheit, die im Ernstfall einen Teil ihres Aufgebotes in das jeweilige Krisen
gebiet entsenden konnte . Das Vorhandensein dieser Strukturen sei nicht das Ergebnis 
einer geplanten Politik, sondern lediglich Ausdruck eines sich auf verschiedenen 
Ebenen ergänzenden Systems. Erklärend und programmatisch erweist sich folgende 
Bemerkung: "Enfin, la politique romaine de maintien de l'ordre dans les provinces 
anatoliennes est essentiellement une politique reactive, basee sur la repression au cas 
par cas plutat que sur la prevention" (S . 324) . Als Basis dieser Politik betrachtet B. die 
von Rom akzeptierte Autonomie der Städte, auf deren Strukturen sich die Provinzver
waltung stützte (ohne daß dadurch Roms Souveränität in Frage gestellt worden wäre). 
Diese Herrschaftspraxis sei auch auf das Sicherheitswesens übertragen worden. Das 
habe für die Poleis bedeutet , daß diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst für 
Ruhe und Ordnung auf ihrem Territorium zu sorgen und dementsprechend admini
strative Maßnahmen zu ergreifen hatten (wie etwa die Einführung der Eirenarchie). 

Was den Vergleich der für das Sicherheitswesen im kaiserzeitlichen Kleinasien 
gewonnenen Erkenntnisse mit anderen östlichen Regionen des Imperiums anbelangt, 
kommt B. zu einem negativen Ergebnis. Ihm zufolge seien die für die Untersuchung 
maßgeblichen westlichen bzw . nicht am östlichen limes gelegenen Provinzen Klein
asiens, die stark urbanisiert und hellenisiert waren und eine geringe Präsenz römi
schen Militärs aufwiesen, nicht für eine Gegenüberstellung mit Provinzen wie Syrien, 
Judäa oder Ägypten geeignet, in denen die Armee auf lokaler und regionaler Ebene 
eine starke Rolle gespielt habe, der Beitrag der Städte zum Sicherheitswesen weniger 
verbreitet und die munizipale Autonomie in diesem Bereich weniger entwickelt ge-
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wesen sei: ,,11 s'ensuit que le modele que j'ai pu reconnaitre pour l' Asie Mineure n'est 
pas universel et ne s'applique pas a toutes les provinces orientales, et a fortiori a 
I'ensemble de l'empire" (S. 327). Sollte man also Kleinasien hinsichtlich des Sicher
heitswesens als "Sonderfall" im Osten oder gar der Gesamtheit des Reiches einstufen? 
In diesem Punkt dürfte B.' Vorsicht zu weit gehen. Denn gerade das von ihm selbst 
entworfene drei stufige Zusammenspiel von lokalen (zivilen) Amtsträgern und mili
tärischen Strukturen auf provinzialer sowie imperialer Ebene im Dienst der öffentli
chen Ordnung darf doch durchaus allgemeinen Modellcharakter beanspruchen. Daß es 
dabei je nach dem Grad der Urbanisierung, den speziellen Erfordernissen und der 
Lage des beherrschten Gebietes natürlich zu unterschiedlicher Gewichtung der Struk
turen kommen mußte, ist klar. Dementsprechend war, wie B. einschränkend mit Hin
weis auf die Grenzprovinz Cappadocia betont, auch das Sicherheitswesen in Klein
asien nicht überall gleich organisiert. Eine starke Einbindung munizipaler Amtsträger 
in das System sei eben nur in den stark hellenisierten, urbanisierten und "befriedeten" 
Regionen des westlichen Kleinasiens (Asia, Bithynia et Pontus, Galatia, Lycia et 
Pamphylia) möglich gewesen. Ähnliche Verhältnisse wie dort vermutet B. in den Pro
vinzen Baetica, Narbonensis und Achaea. In der Variabilität, mit der das Sicher
heitswesen in den Provinzen des Reiches organisiert war, sieht B. einen Beweis für 
die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Regierungsstils, den Rom anwandte und 
der "est probablement un gage de la longevite de son empire" (S . 330). 

Trotz all diesen sehr einleuchtenden und wohl durchdachten Überlegungen ist 
jedoch gegenüber B.' Sichtweise der ägyptischen Verhältnisse Vorsicht geboten. 
Denn die fast ausschließlich in diesem Teil des Imperium Romanum erhalten 
gebliebenen Papyri, in denen natürlich auch vielfach die Angehörigen der römischen 
Armee in privaten und dienstlichen Belangen aus großer Nähe entgegentreten, sollten 
nicht dazu verleiten, aus dieser Evidenz allgemeine Schlüsse über eine vermeintlich 
dominierende Stellung der Armee in Ägypten zu ziehen, was B. allerdings tut und 
damit einem argumentum ex silentio unterliegt4 . Außerdem war das militärische Auf
gebot im kaiserzeitlichen Ägypten (der geopolitischen Lage, Größe und Bedeutung 
des Landes entsprechend) zwar um einiges stärker als in den Provinzen des westlichen 
Kleinasien, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Ägyptens mit schätzungsweise 0,3 
Prozent aber doch sehr moderat5. Vor diesem Hintergrund ist es keinesfalls gerecht
fertigt, von einer militärischen Prägung des ägyptischen Sicherheits wesens auszu-

4 S. 327: "de plus, l'armee y joue localement un röle sensiblement plus actif dans la sur
veillance de la securite publique (ce qui transparalt notamment dans les plaintes, conservees sur 
papyrus, que les particuliers adressent aux autorites militaires pour des questions d'ordre 
public)". Da neuere umfassende Studien fehlen, beruft sich B. bei der Skizzierung der ägypti
schen Verhältnisse - verständlicherweise - hauptsächlich auf die Darstellung von R. Alston, 
Soldier and Society in Roman Egypt . A Social History, London, New York 1995, die aber mit
unter problematisch ist. Zu dieser Einschätzung vgl. etwa die Rezensionen von M. P. Speidei, 
Tyche 12 (1997) 259 und R. S. Bagnall, JRA 10 (1997) 504-512. 

5 Zu dieser Schätzung vgl. B. Palme, Zivile Aufgaben der Armee im kaiserzeitLichen 
Ägypten, in: A. Kolb (Hrsg.), Herrschaftsstrukturen und Herrschajtspraxis. Konzepte. Prinzi
pien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich. Akten der Tagung an der 
Universität Zürich. 18.-20.1O. 2004, Berlin 2006, 299-328, hier: 301. 
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gehen. Wenn B. weiters andeutet, daß die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung in 
Ägypten nicht auf den Schultern der Städte lastete, hat das nichts mit geringerer 
Hellenisierung oder gar Urbanisierung, sondern etwas mit der traditionellen Ver
waltungsstruktur und Verfassung des Landes zu tun, beides Konzepte, die von den 
Römern - wenig überraschend - weitgehend beibehalten wurden (dazu weiter 
unten). 

In einem Teilabschnitt von Appendix A, die der Auseinandersetzung mit verschie
denen detaillierten Problemstellungen gewidmet ist, so den von B. zurückgewiesenen, 
wiederholt vertretenen Hypothesen über einen Anstieg des Räuberwesens zwischen 
dem l. und 3. Jh. (S. 331-333) sowie über eine Ineffizienz von "Polizeikräften" im 
Imperium Romanum (S. 333-335), kommt B. noch einmal genauer auf Ägypten zu
rück. Auf S. 335-337 möchte er deutlich machen, daß die Informationen, die aus den 
Papyri über das lokale Sicherheitswesen zu ziehen sind, nur bedingt für eine Studie 
über Kleinasien von Wert sind. Im Vergleich mit den Inschriften seien die papyrologi
sehen Zeugnisse nach B. besonders dazu geeignet, die praktischen und soziologischen 
Aspekte der Thematik, wie etwa die Aktivitäten der Funktionäre und die Arten von 
Verbrechen, zu beleuchten. Wenn er konstatiert, daß die durch die Papyri überlie
ferten Verhältnisse "illustrent des pratiques - criminelles autant que policieres - qui 
devaient etre communes atout l'empire, mais que seuls les papyrus egyptiens ont con
servees et permettent d'eclairer et de documenter", ist ein leichter Widerspruch zu 
seinem vorangehenden Gedankengang festzustellen, der aus der einzigartigen Que1-
lensituation auf eine starke Einflußnahme der römischen Armee in Ägypten schloß 
(vgl. oben Anm. 4). Ebenso gewinnbringend beurteilt B. den Beitrag, den die Papyri 
für unsere Kenntnis über die verschiedenen Amtsträger leisten, die auf dörflicher 
Ebene (gleichzeitig bzw. nebeneinander) Aufgaben im Sicherheitswesen wahrnahmen. 
Deswegen sei vielleicht auch in Kleinasien von einer größeren Bandbreite an lokalen 
Funktionären auszugehen. Wenn es allerdings darum ginge, strukturelle Gemeinsam
keiten zwischen der Organisation des Sicherheitswesens in Ägypten und Kleinasien 
herauszuarbeiten, sei dies von vornherein ohne Aussicht auf Erfolg. Diese Annahme 
begründet B. mit dem bekannten Faktum, daß das Land am Nil dem Prinzip der 
Gauverwaltung unterworfen war und munizipale Strukturen dort daher fehlten. Des
wegen seien auch die in Ägypten bezeugten Institutionen nicht "interchangeables avec 
ce1les que connaissent d'autres provinces" (S. 336). Mit diesem Urteil ist B. eindeutig 
zu vorschnell. Denn unterschiedliche Strukturen sollten kein Hindernis für einen Ver
gleich von Ämtern sein, die in beiden Regionen vorkommen. Dabei ist es nur allzu 
einleuchtend, daß gleichnamige Institutionen in der Munizipal- und Gauverwaltung 
keinen identischen Mustern gefolgt sind, aber aufgrund ihrer sozialen Verankerung 
und Aufgabenbereiche doch zumindest auf einen gemeinsamen Ursprung zurückge
führt und als ihrem Wesen nach ähnlich bezeichnet werden können, was weiter unten 
anhand der von B. nur am Rand erwähnten Gau-Eirenarchie gezeigt wird. Wenn B. 
die Bedeutung der Gauhauptstädte für die Administration der Provinz indessen völlig 
ausklammert, entspricht dies zumindest ab dem Jahr 1991200, in dem den Gauhaupt
städten (und Alexandrien) die Konstituierung einer boule zugestanden wurde, keiner 
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adäquaten Vorstellung6. Nach diesem Schritt wurden den bouleutai Verwaltungs
aufgaben auf Gau-Ebene (z.B. die Eirenarchie) übertragen, und im Jahr 307/8 wurde 
der Gau schließlich zum städtischen Territorium7 . Daß B. die Strukturen im kaiser
zeitlichen Ägypten als generell zentralistisch einstuft, ist durchaus berechtigt, da mit 
dem vom praefectus Aegypti ernannten strategos auch die lokale Verwaltung - das 
Sicherheits wesen eingeschlossen (von B. nicht erwähnt) - bis 307/8 unter der Regie 
eines staatlichen Beamten stand. Diesbezüglich sollte aber nicht vergessen werden, 
daß die straff anmutende Hierarchie der ägyptischen Provinzverwaltung (Provinz, 
Epistrategie, Gau, gegebenenfalls Toparchie, Dorf) kein römisches Konstrukt zur 
schärferen Kontrolle des Landes war, sondern von den Ptolemäern übernommen 
wurde8; also war der Regierungsstil Roms auch in Ägypten nicht anders als in Klein
asien. Vor diesem Hintergrund relativiert sich B.' Charakterisierung des Sicherheits
wesens im kaiserzeitlichen Ägypten, das "par une forte dependance des fonctionnaires 
de police locaux envers les autorites administratives et militaires romaines" (S. 336) 
gekennzeichnet gewesen sei: Aus einem konstruierten "Sonderfall" römischer Pro
vinzverwaltung wird - wenn man schon in diese Richtung tendieren möchte - einer, 
der aus der Landesgeschichte und der speziellen Quellenlage resultiert. Im Grunde ist 
Ägypten somit gar nicht so weit von Kleinasien entfernt, wie B. offenbar meint. 

In Appendix B (S. 338-341) bespricht B. drei Märtyrerakten, in denen eirenarchai 
belegt sind, zweifelt aber die Authentizität dieser Überlieferungen an. In Appendix C 
(S. 341-343) untersucht er den für die in der Germania Superior gelegene colonia 
Iulia Equestris (Nyon) belegten Amtstitel praefectus arcendis latrociniis, der seiner 
Meinung nach zu einer munizipalen Magistratur gehöre, die nach der Gründung der 
Kolonie eingeführt worden und möglicherweise mit der Eirenarchie der östlichen 
Kolonien zu vergleichen sei. Ein epigraphischer Katalog (S. 345-431), in dem die ver
wendeten Texte nach den betreffenden Funktionären geordnet und kurz besprochen 
sowie teilweise oder ganz wiedergegeben werden, eine nach verschiedenen Sach-

6 Zu der Rolle der Städte in der Provinzverwaltung Ägyptens vgl. etwa die von B. nicht 
herangezogenen Aufsätze von A. K. Bowman, D. Rathbone, Cities and Administration in 
Roman Egypt, JRS 82 (1992) 107-127 und A. Jördens, Das Verhältnis der römischen Amts
träger in Ägypten zu den ,Städten' in der Provinz, in: W. Eck (Hrsg.), Lokale Autonomie und 
römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert 
(Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 42), München 1999, 141-180. Siehe jetzt auch 
D. Hagedorn, The Emergence of Municipal Offices in the Nome-Capitals of Egypt, in: A. K. 
Bowman, R. A. Co1es, N. Gonis, D. Obbink, P. J. Parsons (Hrsg.), Oxyrhynchus. A City and Its 
Texts (Graeco-Roman Memoirs 93), London 2007,194-204. 

7 Zu dieser Entwicklung vgl. jetzt K. Maresch, Vom Gau zur Civitas. Verwaltungsreformen 
in Ägypten zur Zeit der Ersten Tetrarchie im Spiegel der Papyri, in: R. Haensch, 1. Heinrichs 
(Hrsg.), Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen 
Kaiserzeit, Köln, Weimar, Wien 2007,427-437. 

8 Herausgearbeitet wurden die Kontinuitäten zwischen der ptolemäischen und römischen 
Verwaltung Ägyptens erst unlängst von R. Haensch, Die Provinz Aegyptus: Kontinuitäten und 
Brüche zum ptolemäischen Ägypten. Das Beispiel des administrativen Personals, in: 1. Piso 
(Hrsg.), Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung (Colloquium Cluj-Napoca, 28. 
September -1. Oktober 2006), Cluj-Napoca 2008, 81-105. 



Zur Organisation des Sicherheits wesens 107 

gruppen untergliederte Bibliographie (S. 433-484), einige Abbildungen und Karten 
(S. 485-494) sowie ein Index mit vier Sektionen (S. 495-530) beschließen den Band. 

Resümierend hat B. ein hervorragendes Buch vorgelegt, das jeder, der sich kom
petent über des Sicherheitswesen im Kleinasien der Hohen Kaiserzeit informieren 
möchte, konsultieren muß. In seiner Darstellung ist B. immer klar und verständlich. 
Seine Argumentation ist stets woh ldurchdacht und erfolgt nach eingehender Analyse 
der verfügbaren Quellen. Die Benutzbark il des Buches wird niebl nur durch die 
vielen mit Über ' hriften ver 'ehen n Ab hniue erle ichtert in die die einzelnen Kapi 
tel un terteilt sind, sondern a.uch durch die Zusammenfassungen am Ende der Kapitel. 
Ebenso hilfre ich ist ,wenn B. vor der eigentlichen Be chäfligung l11it einem Amt 
dessen Bez ichnung sprach lich herleitet. Bei der allgemeinen B we rtung der Arbeit 
darf die oberfläch li che Beschäftigung mit Ägypten nicht al. negati ver Punkt gewertet 
werden denn die e Provinz war nicht da Thema und wurde nur a'Js Kontrast zu den 

von munizipalen Strukturen geprägten Provinzen Kleinas iens herangezogen, deren 
Besonderhei.len sich durch den Vergleich zweit 1I0s stärker charakterisieren lassen. 
Daß die Unterschiede aber nicht so scharf sind, wie B. sie sieht, sollte hier nicht 
unerwähnt bleiben und bei der Benutzung des Buches berücksichtigt werden. So wird 
auch jeder, der sich ausschließlich m.it dem Sicherheitswe en Ägyptens beschäfrigl, 
mit großem Gewinn auf diese au gezeichnete Studie zurückgreifen, die einen na h
haltigen Eindruck über die römische Herrschaftspraxis vermittelt. 

11. Struktureller Vergleich zwischen der Eirenarchie in Kleinasien und Ägypten 

Vergleichsobjekt für die städtische bzw. munizipale Eirenarchie in Kleinasien, für 
die B . in seiner Monographie die bislang detaillierteste, inhaltlich ausgefeilteste und 
nach wie vor aktuell re Abhandlung vorgelegt hat9, ind gleichnamige Amtsträger in 
Ägypten, deren Amt. sprengel die grundlegende admin.i trative Einheit Ägyptens , der 
Gau (vo~16c;) war. Diesbezüglich gilt es frei lich zu beachten daß das Terri torium der 
Eirenachen in Kleina ien durch das zur Poli gehörende Umland x,wpa), in Ägypten 
durch di Grenzen deo betreffenden Gaues defi niert wurde. Der Amts prengel d r 
eirerwrchai i. t a.1· e in piegel der lokalen Verwaltung lruktur. Bevor E inzelheiten 
folgen , ei außerdem feslgebalten daß von einem rein juri tischen Standpunk.t be
lrachtet keine Unterschiede zw i ehen der Eirenar hie in Klei nll ien und jen r in 
Ägypten bestehen. In beiden Regionen des römi ehen Osten ist das Amt eine von 
bouleutai zu bekleidende Magistratur mit liturgischem Charakter. Wie B . treffend aus
führt, war lie Eirenarchie "une charge complementaire, creee pour une tache speci
fique, ne faisnnt pa partie des organes elementaire • mais venant enrichir le palette 

9 Literatur zur kleinasiatischen Eirenarchie stellt B. auf S. 90 , Anm . 109 zusammen. Die 
drei jUng ten ludien. die sich genauer mit diesem Amt be chäftigen ' ind A. Z3111ai , Gli iren
w'chi (/ 'Asit/ Millore, PaLavium ! 7 (200 I) 5 - 7 ; J . L. Rifc, 01/lcials 01 flw Rmna/l Provinces ;n 
Xenoplw/I's Eplte ;aca ZPE 138 (2002) 93- 108 unu N. Yannakopoulo ', Presen ,j/lg ,lte Pax 
Romana: ,IIe peace fim ri()fIaries ;/1 ROllIa ll Eas'. Medilcrmneo Anlico. Economie, ' ciel3, 

ullure VI/2 (2003) 825- 905. Was das Verhältnis ler eirelltlrclJai zu der Reich. - bzw. Provinz
verwaltung anbelangl. vertreten diese Autoren - dem allgemeinen Tenor der Forschung ent
prcchend - eine ändere Ansicht , I B .; vgl. dazu weiter 1,lIllcn. 
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des institutions usuelles d'une cite" (S. 97), was auch für Ägypten zutrifft. Darüber 
hinaus bildeten die eirenarchai sowohl in Kleinasien (S. 98-99) als auch in Ägypten 10 

üblicherweise ein Kollegium aus zwei Amtsträgern, das jährlich neu besetzt wurde. 
Die Gliederung der folgenden Abhandlung orientiert sich an dem Aufbau von B.' 

Darstellung . Auf das Referat der bezüglich der kleinasiatischen Eirenarchie herausge
arbeiteten Ergebnisse, die für den anstehenden Vergleich von Interesse sind, folgt je
weils die thematische Gegenüberstellung mit den Informationen zur Gau-Eirenarchie. 

1. Stellung in der Beamtenhierarchie 

Die vielfach durch Ehreninschriften repräsentierten Zeugnisse zur kleinasiatischen 
Eirenarchie zeigen, daß diese in das Karriereschema der Honoratioren integriert war. 
Die genaue Position des "Polizeiamtes" innerhalb des cursus honorum sei jedoch nach 
B. nicht festzustellen. Bei genauerer Betrachtung der ephesischen Inschriften gelangt 
B. zu der Feststellung, daß die Eirenarchie oft an der Seite der Strategie genannt sei 
(S. 100-101). 

Mag dieser Umstand für Kleinasien auch ohne Bedeutung sein, so läßt sich in 
Ägypten eine enge Bindung zwischen strategos und eirenarches zweifelsfrei nach
weisen, wo die Eirenarchie zur Entlastung des höchsten Gaubeamten, eben des strate
gos, eingerichtet wurde, der allerdings weiterhin die oberste Instanz des Sicherheits
wesens blieb (vgl. dazu weiter unten). Dementsprechend waren die eirenarchai den 
strategoi nachgeordnet und scheinen überdies erst auf deren Weisung hin tätig gewor
den zu sein 11. Auf Ephesos kann diese für Ägypten festzustellende, klare bürokrati
sche Abstufung freilich nicht umgelegt werden: Erstens wissen wir weder Genaueres 
über das amtliche Verhältnis der Eirenarchie zur Strategie noch über die Positionie
rung des letztgenannten Amtes innerhalb des lokalen cursus von Ephesos; zweitens 
war es nicht die Strategie, die an der Spitze der ephesischen Beamtenhierarchie stand, 
sondern es war der YPUIl~.l(l'rED<; 'tou önlloul2. Drittens waren die strategoi der Poleis 
in der Kaiserzeit nicht im Bereich des städtischen Sicherheitswesens tätig, sondern mit 
anderen administrativen Aufgaben befaßt, wie B. dargelegt hat. Im Unterschied zu 
Ägypten dürfte es in Kleinasien somit grundsätzlich kaum Berührungspunkte zwi
schen Strategie und Eirenarchie gegeben haben. 

2. Soziale Stellung 

Hinsichtlich des sozialen Status der kleinasiatischen eirenarchai kommt B. zu dem 
Schluß, daß diese der lokalen Elite der Städte entstammten (S. 101-102). Dies deckt 
sich mit den Verhältnissen in Ägypten, wo die eirenarchai aus den Honoratioren der 
einzelnen Gauhauptstädte gezogen wurden, deren Mitglieder sich weitgehend auf 
demselben sozialen Niveau befanden und die einflußreichsten Personen des jeweiligen 

10 Vgl. Siinger. Eirenw'chen (s. o . Anm. 2) 152. 
11 " gI. Sänger. Eirel/arelren ( . 0. Allin . 2) 15l. Nallirlich konnten prinzipiell auch dem 

straregos llbergeordncle Amlslrägcr wie 7 .. B. der prae!ec!lIs Aegypri über die eircnarchai ver
fügen . 

l2 Zu diesem Amt vgl. C. Schulte, Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozial
struktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches (HABES 15), Stuttgart 1994. 
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Gaues, gelegentlich auch der Provinz waren 13 . Der von B. betonte Umstand, daß 
eirenarchai zumeist römische Bürger gewesen seien, ist für Ägypten von vornherein 
vorauszusetzen, wo die Einführung des Amtes nach der Constitutio Antoniniana (212) 
erfolgte (vgl. dazu weiter unten). Der gesellschaftliche Hintergrund von eirenarchai 
war in Kleinasien aber weniger homogen als im gleichförmig strukturierten Ägypten. 
Das ist aus dem von B. angeschnittenen, logischen Umstand abzuleiten, daß Amts
träger großer Städte einer höheren sozialen Schicht angehörten als jene kleiner. In 
einer Stadt wie Ephesos etwa konnte die Eirenarchie durchaus von einem Mitglied der 
provinzialen Aristokratie oder des Ritterstandes bekleidet werden, dem ein Avance
ment bis zum Eintritt in den Senat offenstand. Einen derartigen Status hätten in Ägyp
ten für gewöhnlich wohl nur eirenarchai aus der boule der Provinzhauptstadt Alexan
drien aufgewiesen, deren Existenz aber weder nachgewiesen noch zu erwarten ist. 
Alexandrien stand nämlich außerhalb der Gauordnung und war kein Vorort eines 
Gaues, so daß an der Eirenarchie kein administrativer Bedarf bestand 14. 

3. Aufgaben und Tätigkeiten 

Nachdem B. den formalen Charakter der Eirenarchie abgehandelt hat, wendet er 
sich deren Kompetenzen zu (S. 102-108). Für Kleinasien sind es vor allem die litera
rischen Zeugnisse und die Erwähnungen in den Märtyrerakten, die einen lebhaften 
Eindruck über das "Tagesgeschäft" der "Polizeibeamten" vermitteln. Diesen Quellen 
zufolge mußte man als eirenarches Übeltäter verfolgen, ergreifen, inhaftieren und 
gegebenenfalls dem Tribunal des Statthalters überstellen. Zur Durchführung dieser 
Aufgabe verfügten die Eirenarchen sogar über eine bewaffnete Begleittruppe, die 
bereits angesprochenen Diogmiten. Ein von Aelius Marcianus überliefertes Edikt des 
Antoninus Pius, das der künftige Kaiser während seines Prokonsulates von Asia 
erlassen hatte, erhellt zudem, daß eirenarchai nach der Ergreifung verdächtiger Per
sonen Verhöre durchzuführen hatten (Dig. 48,3,6,1). Diese Vernehmungen sollten die 
Komplizen zu Tage fördern und mußten dem Statthalter in schriftlicher Form als ver
siegeltes Protokoll vorgelegt werden, das zur weiteren Prozeßführung als Beweis
grundlage diente. Bei den kleinasiatischen eirenarchai handelte es sich also, wie 
schon betont wurde, um eine Art "Kriminalpolizei" (S. 133 und 143), die - anders 
als einfaches Wachpersonal - erst bei Tatverdacht tätig wurde und dann persönlich 
gegen die Zielpersonen vorzugehen hatte. In Ausübung ihrer Pflichten konnten sie 
sogar den Tod erleiden, wie es für einen Amtsträger aus Perperene überliefert ist 
(lvSmyrna 469 mit der Interpretation auf S. 103). 

Weniger gefahrli h gestaltete sich hingegen die Bekleidung der Eirennrchie in 
Ägyptenl5. Auch hier handelten die Beamten erst im BedarfsfaU und waren demnach 
reine Exekutivorgane. Ihr Eingreifen verlangte aber keinen Körpereinsatz, sondern 
war auf die bürokratische Ebene beschränkt: Sie organisierten die erforderliche, zu-

13 V gl. Stingcr. Eil'ellarclum (s. o. Anm. 2) 149- 150. 
14 Das Gleichc gi Il .für die allcn Griechenstädte Naukrati und Ptolemaisi vgl. Jördens, Das 

Verl,li/fllis der rÖlllischell AmfSfräger (s. o. Anl1l. 6) 144. 
15 Zu den Aufgaben und T1\tigkeiten dcl' Gau-eirenarcJmi vgl. Sängcr, Eil'enar hell ( . o. 

Anm .2) 152- 154. 
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meist vom strategos angeordnete "Polizei aktion" von der Gauhauptstadt aus, indem 
sie untergeordnete Amtsträger mit der jeweiligen Aufgabe betrauten. Zumeist ging es 
um die Fahndung nach bestimmten Personen bzw. deren Überstellung. Daneben 
hatten eirenarchai auch für Geleitschutz sowie das Auffinden und Rückführen von 
mobilem Privateigentum zu sorgen. Für die Durchführung von Verhören vor einem 
Prozeß sind den Papyri keine Informationen zu entnehmen. Trotzdem ist cum grano 
salis zu folgern, daß das Tätigkeitsprofil der Gau- jenem der kleinasiatischen 
Eirenarchie entsprach . Die Ausübung des Amtes erfolgte jedoch auf unterschiedliche 
Weise. Diese Divergenz dürfte daraus resultieren, daß die eirenarchai in Ägypten dem 
strategos zur Seite standen, der - wie der zweithöchste Gaubeamte, und zwar der 
Königliche Schreiber - ebenfalls ein reines "Büroamt" ausführte. Zudem verfügte 
die Gauverwaltung über subalterne Hilfsbeamte. Ferner hatte sie durch das Fehlen 
munizipaler Strukturen eine ausgeprägte dörfliche Administration hervorgebracht, 
deren Funktionäre für die praktische Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen eben
falls herangezogen werden konnten, was für die eirenarchai die normale Vorgehens
weise gewesen zu sein scheint 16. 

4. Amtssprengel 

Auf S. 106-108 zeigt B., daß die kleinasiatischen eirenarchai ihre Tätigkeit aus
schließlich in der Chora der Polis ausübten. Dem entspricht der Amtssprengel der 
ägypli ehen eirenarchai , der außerhalb der Gauhauptstadt lag und demnach auf die 
ländlichen Gebiete des Gaues be hränkt war 17 . Im pisidischen Terme sos faßt B. 
einen Amtsträger mit eingeschränktem Aktionsradius ('rmv äVffi Kffif.lmv Kat OPUIlOU), 
was vielleicht darauf hindeute, daß die Landfläche des Munizipiums in diesem Fall 
zwischen den zuständigen eirenarchai aufgeteilt wurde. Auch in Ägypten sind ein 
Mal eirenarchai anzutreffen, die einem kleineren Amtssprengel, und zwar zwei Top
archien (mehrere von diesen Verwaltungsbezirken bildeten einen Gau) im Hermo
polites, vorstanden 18 . Wie in Termessos könnte sich diese singuläre Form der ägypti
schen Eirenarchie aus einer bestimmten administrativen Notwendigkeit heraus erge
ben haben. Spezielle administrative Modelle, die es in der Provinz Ägypten nicht 
gegeben hat, liegen indes zwei weiteren Ausformungen der kleinasiatischen Eiren
archie zugrunde: Offenbar verfügten die verbündeten Städte der phrygischen Ebene 
Eukarpia über einen "Bundes"-eirenarches ('rmv ev .4> EUKapmmtK4> nOA8ffiv). Die 
von einem Sklaven bekleidete Eirenarchie auf einer imperialen Domäne in Lykaonien 

16 Anders als dem strategos war ihnen offenbar kein permanentes Personal zugewiesen; 
vgl. Sänger, Eirenm'chen (s. o. Anm. 2) 152. 

17 Vgl. Sänger, Eirenarchen (s. o. Anm. 2) 148-149. Eine vorläufig singuläre Erscheinung 
ist der Polis-eirenarches (EtPTlVUPXTlC; 'tnc; Aa[l1tpUC; Kat Aa[l1tpo'tU'tT\C; 'O~UPUYXt't(j)v 1t6AECOC;) von 
SB XVIII 13932 = P.Oxy. XXII 2343 (Oxy., 287), der aber wahrscheinlich als Gau-eirenarches 
(mit vielleicht zusätzlichen Kompetenzen über die Stadt) einzustufen ist, dessen Amtstitel Aus
druck der zunehmenden Munizipalisierung Ägyptens ist; vgl. Sänger, loc. eit. 155-156. Zur 
Munizipalisierung Ägyptens siehe weiter unten im Haupttext. 

18 Zu den Toparchie-eirenarchai vgl. Sänger, Eirenarchen (s. o. Anm . 2) 155. 
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scheint ebenso den administrativen Bedürfnissen der betreffenden OUcrlU Rechnung 
getragen zu haben, war aber freilich keine Tätigkeit im öffentlichen Dienst. 

5. Die Beziehung zum Statthalter (Bestallung und Zusammenarbeit) 

Ein eigenes Unterkapitel widmet B. der oftmals attestierten Zusammenarbeit 
zwischen den eirenarchai und den Provinzstatthaltern (S. 108-114). Diesem Themen
kreis kommt große Bedeutung zu, denn die Bewertung der angezeigten Kooperation 
ist bestimmend dafür, das lokale Sicherheitswesen der kleinasiatischen Munizipien als 
autonom oder als vom Staat kontrolliert einzustufen. Zu letzter Einsicht könnte man 
gelangen, wenn man die des öfteren geäußerte Meinung aufgreifen würde, die klein
asiatischen eirenarchai seien staatliche Funktionäre oder unter römischer Aufsicht 
stehende Munizipalbeamte gewesen 19 . Zunächst geht B. auf die als communis opinio 
geltende Hypothese über die Bestallung der eirenarchai ein, die der Statthalter auf 
Grundlage einer von den Städten getroffenen Vorauswahl von zehn Personen vorge
nommen haben soll, was einen regelmäßigen staatlichen Eingriff in die administrative 
Unabhängigkeit der Poleis bedeuten würde. Diese Forschungsmeinung basiert auf 
einer Nachricht des Aelius Aristides (Or. 50,72), die B. einer genauen Prüfung unter
zieht und schließlich dafür plädiert, sie als Dokumentation eines Ausnahmefalles und 
als für die allgemeine Verwaltungspraxis nicht aussagekräftig einzustufen. Vielmehr 
vertritt er die Ansicht, daß die Eirenarchie trotz ihres liturgischen Charakters für ge
wöhnlich wie eine munizipale Magistratur nominiert und eingesetzt worden sei. Dabei 
stützt sich B. auf die wohlbekannte Beobachtung, daß die formalen Unterschiede 
zwischen Liturgie und Magistratur mit der Zeit verschwammen: Dementsprechend sei 
die Eirenarchie durch Kollegialität, Annuität, Iteration und Eingliederung in das 
lokale Karriereschema der bouleutai gekennzeichnet. Auch die Verfahrensweise bei 
der Nomination und Einsetzung einer Liturgie und einer Magistratur habe sich einan
der angeglichen, und im übrigen sei es die boule gewesen, die für die Vergabe der 
munizipalen Ämter (Magistraturen und Liturgien) verantwortlich gezeichnet habe. 
Daher hält es B. für angeraten, auch die Besetzung der Eirenarchie für gewöhnlich aus 
den Reihen der boule und ohne Beteiligung des Statthalters anzunehmen. So über
zeugend und logisch B.' Argumentation in diesem Punkt auch sein mag, so steht sie 
letztlich doch nur auf tönernen Füßen, weil der letzte Beweis für ihre Richtigkeit aus 
den von B. herangezogenen Quellen nicht erbracht werden kann. 

Die geäußerten Überlegungen könnten allerdings durch die Evidenz aus Ägypten 
bekräftigt werden. In SB XVIII 13932 = P.Oxy . XXII 2343 (Oxy., 287) wird ein Brief 
des Präfekten zitiert, der die KUTUC}"'CUCHC;, also die Einsetzung, der eirenarchai betrifft. 
Adressiert ist er an den strategos und die bouleutai des Oxyrhynchites. Dem ist wohl 
zu entnehmen, daß die Nomination der eirenarchai die boule und deren Einsetzung 
der ,vlra/egos übernahm20 ein Verfahren, das in Ägypten auch bei der Bestallung 

19 Letzteres Bild vermitteln, basierend auf der im folgenden zu besprechenden Stelle bei 
Aelius Aristides, die kurz vor B.' Buch publizierten Artikel von Zamai, Jrenarchi (s . o. Anm. 9) 
57-58; Rife, Officials (s. o. Anm. 9) 96-97 und Yannakopoulos, Preserving the Pax Romana (s. 
o. Anm. 9) 829-840. 

20 Vgl. Sänger, Eirenm'chen (s. o. Anm. 2) 150-151. 
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anderer buleutischer Liturgen zu beobachten ist21 . Die Involvierung des strategos er
klärt sich aus der übergeordneten Stellung, die dieser in der Gauverwaltung ein
nahm22 , und ist im Fall der eirenarchai besonders verständlich: Waren die eiren
archai im Sicherheitswesen doch der verlängerte Arm des strategos . Eine Kontrolle 
des Bestallungsverfahrens seitens des Statthalters scheint in Ägypten weder bei den 
eirenarchai noch bei anderen Liturgen vorgesehen zu sein. Warum sollte dies in 
Kleinasien anders gewesen sein? 

Die Zusammenarbeit zwischen eirenarchai und der Provinzverwaltung in Klein
asien bewertet B. als anlaßbezogen. Wenn der Statthalter nach Christen fahndete, die 
sich durch Verweigerung des Staatsopfers straffällig gemacht hatten, wurden die 
Magistrate der Munizipien bzw. die eirenarchai als deren Vertreter zur Unterstützung 
auf lokaler Ebene zur Pflicht gerufen. Unter diesen Umständen seien die Sicher
heitsbeamten gezwungen gewesen, mit dem Statthalter und seinem Personal, etwa den 
Soldaten des officium, zusammenzuarbeiten. Nach B. sei es daher verfehlt, die eiren
archai als eigene "Polizeibeamte" des Statthalters einzustufen. Wie vom zuvor er
wähnten Edikt des Antoninus Pius geschildert, besorgten sie die Übers teIlung von 
Häftlingen vor das Tribunal des Statthalters, dem als oberstem Richter der Provinz die 
Straffindung für Kriminelle oblag, deren Aburteilung die pönalen Kompetenzen der 
Munizipalverwaltung überstiegen hätte - etwa bei der Verhängung der Kapitalstrafe. 
Die eirenarchai hätten dem Statthalter also aufgrund dessen übergeordneter Stellung 
in der Jurisdiktion zuzuarbeiten gehabt. 

Unter dem Titel "de custodia et exhibitione reorum" sind in den Digesten (48,3) 
einige Rechtssätze zusammengestellt, die die Verhaftung von Angeklagten und deren 
Erscheinen vor Gericht zum Thema haben. Solche Anordnungen bringt B. mit einer 
generellen Gesetzgebung auf Reichs- und Provinzebene in Verbindung, die dem 
Amtsrnißbrauch von staatlichen und munizipalen Organen anläßlich von Ermittlungen 
im Vorfeld eines Prozesses zu begegnen versucht habe. Nach Auskunft des Aelius 
Marcianus wandten sich Hadrian, Antoninus Pius und andere Kaiser gegen Willkür 
und Fehler bei der Festnahme von Personen (Dig. 48,3,6). Diese Bestimmungen 
richteten sich an die eirenarchai und sollten das amtliche Vorgehen dieser Funktio
näre reglementieren, in deren Reihen es offenbar zu Korruption gekommen war (Dig. 
48,3,6pr). B. konstatiert deswegen, daß das von Marcianus wiedergegebene statt
halterliche Edikt des Antoninus Pius als konkrete Reaktion auf vorangehende Ord
nungswidrigkeiten der eirenarchai aufzufassen sei. Die vom Statthalter ausgeübte 
Aufsicht über die eirenarchai beschränke sich also auf den Bereich der unmittelbaren 
Zusammenarbeit zwischen beiden Institutionen, und zwar, wenn es für letztgenannte 
galt, Beklagte festzunehmen und dem Statthaltergericht zu übergeben. 

21 VgJ. C. Drecoll, Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4 . Jh. n. Chr. Unter
suchungen über Zugang. Inhalt und wirtschaftliche Bedeutung der öffentlichen Zwangsdienste 
in Ägypten und anderen Provinzen (Historia Einzelschriften 116), Stuttgart 1997, 13-18 und 
21-22; F. Mitthof, Bestallung eines Liturgen im Zuge der Requisition von Arbeitskräften und 
Lasttierenfor ein öffentliches Bauvorhaben in Alexandreia, in: Pap.Congr. XXI 706-708. 

22 Es ist bislang nicht zu entscheiden, ob diese Involvierung obligatorisch war oder nicht; 
vgl. Mitthof, Bestallung (s. o. Anm. 21) 708 . 
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Wenn die eirenarchai ihre Befehle in Ägypten hauptsächlich vom strategos em
pfingen und von diesem in ihrer Amtsführung abhängig waren, ist das einmal mehr 
damit zu erklären, daß der strategos seit jeher mit der obersten Aufsicht über das 
"Polizei wesen" des Gaues befaßt war und diese auch nach der Einführung der eiren
archai behielt. Er war in Sicherheitsfragen sicherlich weiterhin der erste Ansprech
partner des praejectus Aegypti: Eine direkte Zusammenarbeit zwischen Statthalter und 
eirenarchai war aufgrund der Funktion des strategos nicht erforderlich. Somit waren 
die ägyptischen eirenarchai lediglich unselbständige Beamte, was sich darin bestäti
gen dürfte, daß keine Petitionen an sie gerichtet wurden23 . Im Unterschied dazu 
scheinen die eirenarchai in Kleinasien gemäß der Darstellung von B. innerhalb der 
Munizipalverwaltung eine eigenständige Behörde gebildet zu haben . Dieser Gegen
satz wäre ein Spiegelbild der Prinzipien, nach denen sich die lokale Verwaltung in 
Ägypten und Kleinasien gestaltete: Auf der einen Seite ein zentralistisches System 
unter der Leitung des strategos, dem die eirenarchai aufgrund ihres Aufgaben
bereiches besonders nahe standen, und auf der anderen Seite ein weitgehend autono
mes Munizipium mit seinen verschiedenen Amtsträgern, deren nächste Kontroll
instanz der Statthalter war. 

6. Entwicklung des Amtes 
(geographische Verbreitung, Einführung, Abschaffung) 

Im nächsten und letzten Abschnitt seiner sorgfältigen Untersuchung der klein
asiatischen Eirenarchie nimmt B. eine historische Bewertung des Amtes vor (S. 114-
122). Hier möchte er der Frage nachgehen, warum die Eirenarchie eingeführt wurde 
und unter welchen Bedingungen sie sich in den peregrinen Städten entwickelt hat. 
Außerdem versucht er, das Interesse zu ergründen, das die Reichs- und Provinzver
waltung an einem Amt wie der Eirenarchie haben konnte. B.' Erörterung dieser Frage
stellungen erweist sich für das Verständnis der Eirenarchie als grundlegend und soll 
deswegen im folgenden besonders ausführlich wiedergegeben werden . 

B. betont zunächst, daß in der Literatur wiederholt die Auffassung vertreten 
worden ist, die Eirenarchie sei auf Initiative der römischen Zentralgewalt geschaffen 
worden24 . Diesen Standpunkt hält B. b rechtiglerwcise für wenig zwingend: "Force 
est de constater cependant qu'aucune source ne le prouve" (S. 114). In Vorbereitung 
eines Gegenmodells wurde von ihm auch schon mit guten Gründen argumentiert, daß 
die Eirenarchie eine gewöhnliche munizipale Magistratur gewesen sei, deren Auf
gaben bereiche eine Zusammenarbeit mit der Provinzverwaltung mit sich brachte. 
Bevor B. aber seine eigene Theorie über die Entwicklung des Amtes darlegt, be
leuchtet er einleitend die geographische Verbreitung und die Chronologie der Belege. 
Demzufolge ist das "Polizeiamt" in den stark hellenisierten westlichen Regionen 
Kleinasiens, in Karien, Ionien und Lydien, besonders häufig anzutreffen. Oftmals ver
treten ist es ebenso in den Gegenden Zentralanatoliens, in Galatien, Phrygien und 

23 Vgl. Sänger Eirellurchen (s . o. Anm . 2) 153. 
24 So auch vor kurzem von Yannll.kopoulos, Preserving fhe Pax Romana (s. o. Anm. 9) 

872-883 (zu diesem Ansatz vgl. weiter unten im Haupttext) ; vorsichtig Zamai, Irenarchi (s. o. 
Anm. 9) 60. 
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Pisidien. Daneben finden sich eirenarchai auch in einigen Städten Kilikiens. Mit der 
Ausnahme des paphlagonischen Kaisareia/Hadrianopolis ist die Eirenarchie in den am 
Schwarzen Meer gelegenen Regionen nicht belegt. Für Kappadokien ist uns überhaupt 
kein eirenarches bekannt. Daß die Eirenarchie im östlichen Anatolien offensichtlich 
nicht anzutreffen ist, führt B. auf den - im Vergleich zum westlichen Kleinasien -
geringen Grad der Urbanisierung und Hellenisierung zurück. Wenn dagegen auch aus 
dem stark hellenisierten und epigraphisch gut bezeugten Lykien Belege für eiren
archai fehlen, sei dies durch das lykische koinon zu erklären, wo auf Bundesebene 
Beamten wie der archiphylax oder hypophylax tätig waren, deren Kompetenzen im 
Sicherheitswesen gemäß B. mit denen der eirenarchai vergleichbar gewesen sein 
dürften. 

Mit Ausnahme von Ägypten ist die Eirenarchie außerhalb des kleinasiatischen 
Raumes nur spärlich dokumentiert. Ein eirenarches ist aus Thessalien bekannt, sein 
genauer Amtssprengel bleibt aber im Dunkeln. Öfters zeigt sich die Eirenarchie im 
nördlichen Griechenland und in Thrakien, und zwar in der römischen Kolonie 
Philippi, im makedonischen Beroia und im thrakischen Serdica. B. meint, die Ein
führung der Eirenarchie in bestimmten Städten des "hellenischen" Europa sei nach 
dem Vorbild Kleinasiens erfolgt. Kurz erwähnt B. hier auch die ägyptische 
Eirenarchie, ohne jedoch genauer ins Detail zu gehen. Seine beiläufige Bemerkung "le 
titre d'irenarque est Jargement diffuse en Egypte au Illeme et au Iv"me s." sagt über das 
Amt so gut wie nichts aus und ist insofern irreführend, als man den Eindruck 
gewinnen könnte, die Eirenarchie sei in anderen Jahrhunderten weniger verbreitet 
gewesen, was bei der uniformen Verwaltung struktur Ägyptens jedoch kaum Wahr
scheinlichkeit besitzt. Es wäre hier besser gewesen, die in Anm. 206 versteckte 
knappe Notiz "le titre d'irenarque est atteste en Egypte jusqu'a l'epoque byzantine: cf. 
notamment P.Oxy. XVI 2033, ii, 13 (VIIeme s.)" in den Haupttext zu stellen, da sie 
wenigstens einen Eindruck über die zeitliche Erstreckung der Belege vermittelt. B.' 
Behandlung der ägyptischen eirenarchai erschöpft sich schließlich in dem Hinweis, 
diese seien auf allen administrativen Ebenen (Gau, pagus, Dorf) tätig gewesen. 
Insgesamt betrachtet ist diese Information zutreffend, doch kann präziser festgehalten 
werden25 , daß bis zum Ende des 3. Jh. allein die Gau-Eirenarchie faßbar ist, welcher 
B. (als evidentem Gegenstück zur klein asiatischen Eirenarchie) keine Aufmerk
samkeit schenkt. Um die Wende vom 3. zum 4. Jh. wurde das bis dahin kuriale Amt 
im Zuge der Reformtätigkeit Diokletians, der Tetrarchen und Konstantins I. 
abgeschafft, nicht aber der Titel "eirenarehes" . Denn fortan begegnen bis zum 
Verschwinden der Eirenarchie aus der Evidenz unter dieser Bezeichnung Amtsträger, 
die einem dörflichen Amtssprengel vorstanden. Parallel dazu sind in der 1. Hälfte des 
4. Jh. Sonderformen zu fassen, die wahrscheinlich als Ausdruck einer verschiedene 

25 Einen guten Überblick über das Amt der Eirenarchie in Ägypten, den B. nicht konsultiert 
hat, bietet S. ToralIas Tovar, The Police in Byzantine Egypt: The Hierarchy in the Papyrijrom 
the Fourth to the Seventh Centuries, in: A. McDonald, C. Riggs (Hrsg.), Current Research in 
Egyptology 2000 (BAR International Series 909), Oxford 2000, 115 und 118-119. Zu den ver
schiedenen Ausformungen der Eirenarchie vgl. jetzt ausführlich Sänger, Eirenarchen (s. o. 
Anm.2) 146-174. 
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Modelle "durchspielenden" Verwaltung zu verstehen sind: Jedenfalls sind der Pagus
eirenarches und der sogenannte KE<puAatÜ)t11C; EiPllvuPXOOV, der ein Dorf-eirenarches 
war, der mehrere seiner "Kollegen" beaufsichtigte, nach der Mitte des 4. Jh. nicht 
mehr anzutreffen. Eine derartige Umformung der Eirenarchie ist außerhalb Ägyptens 
nicht zu beobachten. Allerdings scheint die Eirenarchie, möchte man der Inter
pretation von B. Glauben schenken, in der Spätantike auch in Kleinasien - wenn 
auch auf andere Weise - ihr Wesen verändert zu haben, worauf später eingegangen 
wird. 

Der früheste Beleg für die kleinasiatische Eirenarchie datiert in das Jahr 116/726 . 

Überliefert wird ein Magistrat aus dem karischen Sebastopolis, der im Verlauf seiner 
Karriere auch mit der Auszeichnung "Ehren-eirenarches" (TEtf!uiC; EiPllvuPXtKUiC;; Z. 
10-11; "irenarque honoraire" nach B.; S. 116) bedacht wurde. B. folgert daher, daß 
die Eirenarchie zum Zeitpunkt, als die Inschrift aufgestellt wurde, bereits eine etab
lierte Liturgie gewesen sein müsse. Weiters geht er davon aus, daß sie zumindest 
während des 2. Jh. in Kleinasien schon weit verbreitet gewesen sei und sich demzu
folge wahrscheinlich im Verlauf des 1. Jh. in den peregrinen Städten entwickelt habe. 
Die Dokumentation zu den kleinasiatischen eirenarchai beschränke sich im wesentli
chen auf das 2. und 3. Jh. Ab der 2. Hälfte des 3. Jh. gehe sie dramatisch zurück, 
wobei B. dieses Verschwinden in Verhältnis zum Abnehmen der epigraphischen 
Quellen setzt. Dennoch habe das munizipale Amt nach Ausweis von spätantiken Kon
stitutionen bis zum Anfang des 5. Jh. existiert. 

Auf S. 117-118 wendet sich B. nunmehr der entscheidenden Frage zu, ob man an
nehmen müsse, die Reichs- und Provinzverwaltung habe gezielt für die Verbreitung 
der Eirenarchie gesorgt. Den Ausschlag für eine bejahende Antwort könnte die Tat
sache geben, daß es sich bei der Eirenarchie um das am häufigsten überlieferte muni
zipale "Polizei amt" Kleinasiens handelt, das nicht nur in den peregrinen Städten, son
dern darüber hinaus auch in vier römischen Kolonien des Ostens und Ägypten nach
zuweisen ist. B. gibt aber zu bedenken, daß Rom im Bedarfsfall zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit auf lokaler Ebene immer auf die Armee oder das officium des Statt
halters, also staatliche Einrichtungen, zurückgegriffen habe und seine Politik außer
dem nicht darauf ausgerichtet gewesen sei, sich in die inneren Angelegenheiten der 
Munizipien einzumischen. Deswegen sei es ausgeschlossen, die Einführung der Eiren
archie in den Städten des griechischen Ostens auf eine planmäßige Politik der römi
schen Zentralgewalt zurückzuführen. Bestenfalls sei die Verbreitung der Eirenarchie 
dadurch gefördert worden, daß man ihre Einführung duldete. 

Für die häufige Übernahme der Eirenarchie als munizipales "Polizei amt" sei laut 
B. mit einiger Wahrscheinlichkeit der zwischen den kleinasiatischen Städten herr
schende Wetteifer und die Tendenz, in der Verwaltung ähnliche Ämter einzusetzen, 
förderlich gewesen. Im Hinblick auf die Beliebtheit dieser liturgischen Magistratur 
verweist B. zudem darauf, daß eirenarchai seit ihrer Einführung im Bereich des 
lokalen Sicherheits wesens die ersten Gesprächspartner der Statthalter gewesen seien, 

26 Siehe L. und J. Robert, La Carie. Histoire et geographie historique avec le recueil des 
inscriptions antiques, II: Le plateau de Tabai et ses environs, Paris 1954, Nr. 168. 
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was freilich ein besonderes Vorrecht darstellte. Somit macht es B. äußerst plausibel, 
daß die peregrinen Städte von sich aus genügende Gründe hatten, diese spezialisierten 
Magistrate zur Ergreifung von Kriminellen und deren Überstellung vor das Tribunal 
des Statthalters zu verpflichten. Man müsse das massive Auftreten der Eirenarchie 
demnach keineswegs mit einem Ansteigen des Räuberunwesens oder einer generellen 
Unsicherheit in Kleinasien in Verbindung setzen. Vielmehr dürften die eirenarchai 
nach B. eine Lücke gefüllt haben, die seit der Befriedung und Provinzialisierung 
sowie, damit verbunden, der Demilitarisierung Anatoliens entstanden war. Über die 
Sicherheit der Städte wachten nämlich - anders als in hellenistischer und republi
kanischer Zeit - nun keine bewaffneten Truppen mehr, bei denen es sich um Auf
gebote der Bürger oder, falls sich die Stadt im Einflußbereich jener hellenistischen 
Großreiche befand, die im kleinasiatischen Raum etabliert waren (also vornehmlich 
das Attaliden- und Seleukidenreich), auch um Garnisonen der königlichen Armee han
deln konnte. Ab dem Beginn der Kaiserzeit habe das Sicherheitswesen allein auf den 
Schultern der städtischen Magistrate gelastet, die, so B., "ont fait des irenarques les 
chefs de la seeurite publique sur le territoire de la cite" (S. 118). Aufgrund ihres reiz
vollen Tätigkeitsprofiles, das zu einer Zusammenarbeit mit dem Statthalter führte -
der seinerseits natürlich bereitwillig auf die Dienste solcher Magistrate zurückgriff -, 
sei die Eirenarchie dann das am weitesten verbreitete "Polizeiamt" Kleinasiens ge
worden. 

Aus B.' Sicht war die Eirenarchie also von den kleinasiatischen Städten aus einer 
administrativen Notwendigkeit heraus eingeführt worden (vgl. auch S. 229-230). 
Dieser neue Ansatz, der von der Autonomie der Munizipalverwaltung ausgeht und 
dieses Prinzip auch auf das Sicherheitswesen überträgt, ist überzeugend argumentiert, 
und es erscheint als berechtigt, daß B. gegen die Vorstellung auftritt, die Eirenarchie 
sei als Ausdruck einer direkten Einflußnahme auf die inneren Strukturen der Poleis 
durch die römische Reichs- bzw. Provinzverwaltung zu verstehen. Sonst wäre doch zu 
erwarten, daß das Amt planmäßig und systematisch in allen Städten eingeführt wurde. 
Die Evidenz zeigt aber, daß die Eirenarchie nicht in jeder Stadt existierte, wie B. 
später hervorhebt (S. 144). 

Trotz des stichhaltigen Modells, das B. mit großer Sorgfalt entwirft, darf nicht 
übersehen werden, daß es aufgrund des Fehlens eindeutiger Beweise letztlich eine 
offene Frage bleiben muß, ob die Eirenarchie eine römische Schöpfung war oder eben 
nicht. Ausschlaggebend für eine Interpretation in die eine oder andere Richtung ist 
freilich, ob man die Möglichkeit einräumen möchte, Rom habe in die lokalen Ver
waltungsstrukturen Kleinasiens eingegriffen. Vor allem aufgrund der dominierenden 
Stellung, die die Eirenarchie im Sicherheitswesen der Poleis einnahm, könnte man der 
erst unlängst von Nikos Yannakopoulos geäußerten Überlegung zuneigen, Rom habe 
diese Liturgie, deren Name ja das Wort ElpnVll enthält, im Zuge einer gezielten Politik 
mit ideologischen Absichten installiert, um die lokale Aristokratie auf munizipaler 
Ebene an dem Konzept der Pax Romana mitwirken zu lassen27 . Diese recht pathetisch 

27 Vgl. Yannakopoulos, Preserving the Pax Romana (s. o. Anm. 9) 872-883. Gegen diesen 
Ansatz und weitere Folgerungen von Yannakopoulos argumentiert B. auf S. 10-12. 
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anmutende Vorstellung verliert im Vergleich mit der sachlichen und gründlichen 
Analyse von B. wohl klar an Gewicht, kann deswegen aber dennoch nicht völlig von 
der Hand gewiesen werden. 

Über die Einführung der Eirenarchie in Ägypten wissen wir ebensowenig Genaues 
wie über jene in Kleinasien28 . Allerdings steht soviel fest, daß das Amt in den Papyri 
ab der Regierungszeit des Kaisers Gordian III. (238-244) aufscheint. Es dürfte folg
lich mindestens 120 Jahre später als in Kleinasien eingeführt worden sein. Als Vorbild 
für diese Maßnahme dienten auf jeden Fall jene Poleis des östlichen Mittelmeer
raumes, in denen die Eirenarchie schon seit Jahrzehnten als Liturgie etabliert war. 

Wahrscheinlich ist die Schaffung der Gau-Eirenarchie mit anderen Veränderungen 
in Verbindung zu setzen, die um die Mitte des 3. Jh. im Bereich der Gauverwaltung zu 
beobachten sind. Die wesentliche Voraussetzung für die Einführung des "Polizei
amtes" legte wahrscheinlich Septimius Severus, als er im Zuge seines Ägypten
besuches (199/200) Alexandrien und den Gauhauptstädten die Einrichtung von Stadt
räten gewährte. Daß die Eirenarchie gerade nach dieser Maßnahme in Ägypten auf
tritt, dürfte klar zeigen, daß dieses Amt grundsätzlich an das Vorhandensein einer 
boule gebunden war. Obwohl B. selbst entschieden für die administrative Autonomie 
der kaiserzeitlichen Poleis plädiert, scheint er diesbezüglich in Ägypten Bedenken zu 
haben. In dieser Provinz hält er es nämlich durchaus für möglich, daß die Eirenarchie 
auf Betreiben der römischen Obrigkeit eingeführt worden sein könnte, die "toujour 
promptes a s'immiscer dans les affaires des communautes locales dans cette derniere 
province" gewesen sei (S . 117, Anm. 216) . Dieses Urteil enttäuscht nicht nur, weil es 
unbegründet im Raum stehen gelassen wird, sondern auch, weil es generell ein 
falsches Bild vermittelt. Es wurde schon im Rahmen der Buchbesprechung davon 
abgeraten, sich durch die besondere Quellenlage Ägyptens dazu verleiten zu lassen, in 
dieser Provinz eine unterschiedliche römische Herrschaftspraxis als in anderen Pro
vinzen vorauszusetzen. Denn aufgrund der Papyri befinden wir uns in der einzig
artigen Lage, Details im Hinblick auf römische Zugriffe auf eine Provinz beobachten 
zu können, die uns in anderen Regionen des Reiches verborgen bleiben müssen. Im 
übrigen ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß die Römer die grundlegenden ad
ministrativen Strukturen in Ägypten ebensowenig antasteten wie etwa in Kleinasien: 
Das ägyptische Verwaltungssystem wurde bis in das 3. Jh . nach wie vor von den alten 
Gauen und ihren Oberbeamten, dem strategos und dem Königlichen Schreiber, ge
tragen. Daß der ptolemäische Verwaltungsapparat zwar weitgehend beibehalten, indes 
aber nicht ohne gewisse terminologische Abänderungen und Modifizierungen hin
sichtlich der Kompetenzen einzelner Beamten übernommen wurde29 , liegt wohl auf 
der Hand. Schließlich mußte ein straff und zentralistisch strukturiertes Großreich in 
eine römische Provinz umgeformt werden. Auch die von Septimius Severus zuge
standene Einrichtung von baulai dürfte nicht darauf abgezielt haben, die Verwaltung 

28 Zum folgenden vgl. Sänger, Einmarchen (5 . o. Anm. 2) 147. 
29 Vgl. dazu zuletzt A. Jördcns, Statthlllterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. 

Studien zum praefectus Aegypti (Historia Einzelschriften 175), Stuttgart 2009, 26-29 und 
Haensch, Die Provinz Aegyptus (5 . o. Anm. 8). 
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Ägyptens grundlegend zu reformieren bzw. neu zu gestalten30. Dafür liefert wahr
scheinlich gerade die Gau-Eirenarchie ein instruktives Beispiel: Die Adaptierung der 
Eirenarchie auf ägyptische Verhältnisse ist Teil eines Prozesses, der im Laufe des 3. 
Jh. zu einer immer stärkeren Einbindung der bouleutai in die Gauverwaltung führte, 
und am Ende dieser Entwicklung verwandelten sich die traditionellen vof!o{ tat
sächlich in civitates. Diese Wandlung war vollständig, wie bereits weiter oben er
wähnt, am Beginn des 4. Jh. erreicht, und zwar zu dem Zeitpunkt, als die Pagus
ordnung eingeführt wurde31 . Gleichzeitig ist auch das Verschwinden der Strategie und 
der Eirenarchie zu verzeichnen. Es bestätigt sich folglich, wie stark das letzte an das 
erste Amt und die Gauordnung gebunden war. In der Tat hatte man bei der Einführung 
der Eirenarchie ganz deutlich den Versuch unternommen, diese Institution - trotz 
ihres Zusammenhanges mit der boule - an der Seite des strategos in das her
kömmliche Schema der Gauverwaltung einzupassen. Andernfalls hätte man dem 
strategos die Gewalt über das Sicherheitswesen in vollem Umfang entzogen, diese 
Kompetenz auf einen neuen unabhängigen Magistrat übertragen und ihn zum obersten 
"Polizeibeamten" des Gaues gemacht. Diesen Schritt setzte man im 3. Jh. aber (noch) 
nicht. Das sowie auch der Umstand, daß der Übergang von der Gau- zur Munizipal
verwaltung erst über 100 Jahre nach der Einführung der boulai vollendet war, dürfte 
zu erkennen geben, daß hinter dem strukturellen Umwandlungsprozeß, den Ägypten 
im 3. Jh. durchmachte, keine staatliche Initiative stand, denn sonst wäre dieser wohl 
rascher abgeschlossen gewesen. Dennoch ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß die 
boule die Kompetenz gehabt hätte, aus eigener Initiative ein dem strategos direkt 
unterstelltes "Polizei amt" einzurichten. Vielmehr ist hier ein staatlicher Eingriff in die 
lokale Verwaltung zu vermuten, wie er z.B. auch im Fall der Dekaprotie festgestellt 
wurde. Die munizipale Magistratur der Dekaprotie dürfte in Kleinasien - vielleicht 
ähnlich der Eirenarchie32 - auf Initiative der Städte im 1. Jh. geschaffen worden sein 
und bildete dort eine mit fiskalischen Aufgaben befaßte, eigenständige Behörde. Im 
Zuge der unter staatlicher Regie vorgenommenen Verwaltungsreformen, die für die 
Regierungszeit der Philippi (244-249) in Ägypten nachzuweisen sind, wurde die 
Dekaprotie vermutlich auch in dieser Provinz installiert und dem strateg os unter
stellt33 , wodurch einmal mehr das Prinzip der Gauordnung unangetastet blieb. Durch 
einen ähnlichen von der Reichszentrale gelenkten, zeitlich anscheinend etwas früher 

30 Vgl. Jördens, Das Verhältnis der römischen Amtsträger (s. o. Anm. 6) 141-180, bes. 
175-180, die die von Bowman, Rathbone, Cities and Administration (s. o. Anm. 6) vertretene 
These, wonach Ägypten seit augusteischer Zeit einer zunehmenden Munizipalisierung unter
liege, die von römischer Autorität vorangetrieben wurde, überzeugend zurückweist. 

31 Wie Anm. 7. 
32 Erwartungsgemäß stellt B. (S. 122) die Parallelität von Dekaprotie und Eirenarchie (mit 

Beschränkung auf Kleinasien) außer Frage. 
33 Zu den Verwaltungsreformen der Philippi vgl. P. J. Parsons, Philippl/s Arabs and Egypt, 

JRS 57 (1967) 134-141, zur Einführung der Dekaprotie in Ägypten J. D . Thomas, The Intro
duction 01 Dekaprotoi and Comarchs into Egypt in the Third Century A.D., ZPE 19 (1975) 
111-119 und Th. Kruse, Der Königliche Schreiber und die Gal/verwaltung. Untersuchungen 
zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustlls bis Philippus Arabs (30 v. Chr.-
245 n. Chr.) (ArchivBeih. 11), Band II, München, Leipzig 2002,948. 
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anzusetzenden Akt dürfte auch die Eirenarchie nach Ägypten gekommen sein. Es ist 
daher anzunehmen (aber aufgrund der Quellenlage nicht zu beweisen), daß das Amt in 
allen Gauen installiert wurde34. Auch im Hinblick auf die Eirenarchie dürfte also 
folgender, von Eric G. Turner angesichts der Dekaprotie gemachten Feststellung 
beizupflichten sein: "The contrast between the data from Egypt and those from the 
rest of the Empire (allowing for peculiar conditions in Egypt) is particularly that 
between created uniformity and spontaneous development.3S" Diesbezüglich sollte 
aber neuerlich nicht außer Acht bleiben, daß die Quellenlage in Ägypten gezieltere 
Einblicke in Verwaltungsabläufe und eventuelle Modifizierungen des vorhandenen 
Systems durch den Staat erlaubt als anderswo. Die von B. übernommene fixe 
Vorstellung, Rom habe nie in die lokalen Strukturen Kleinasiens eingegriffen, ist 
demnach generell nur ein hohles Konstrukt und zumal ab dem 3. Jh. ungerechtfertigt, 
als nämlich gemäß der Darstellung von Dieter Nörr die rechtliche Autonomie der 
Städte allgemein zu verschwinden scheint36. 

Wir haben zuvor gesehen, daß die Abschaffung der Gau-Eirenarchie mit dem Ende 
der Gauverwaltung zusammenfallen dürfte. Terminologisch schien es fortan offenbar 
nicht mehr geeignet, den obersten "Polizeibeamten" der civitas als "eirenarches" zu 
bezeichnen. Hier zeigt sich, daß man nach der Neugestaltung einer Position versuchte, 
die Veränderung auch durch einen neuen Amtstitel zum Ausdruck zu bringen. 
Erstaunlicherweise verschwindet der Begriff "eirenarches" aber nicht, sondern wird 
- abgesehen von der ephemeren Erscheinung des Pagus-eirenarches - auf die 
höchsten "Polizeibeamten" des Dorfes übertragen. Diese Dorf-Eirenarchie war im 
Vergleich zur Gau-Eirenarchie eine langlebige Liturgie, die zumindest bis zum Ende 
der byzantinischen Herrschaft über Ägypten dokumentiert ist37 . Auch in Kleinasien 
veränderte sich die Eirenarchie offensichtlich (S. 118-121). Zunächst zeigt B. aller
dings anhand der ähnlich formulierten Konstitutionen CTh 12,14,1 und CJ 10,77, die 
beide dasselbe Datum aufweisen (25. Dezember 409) und auf Honorius und 
Theodosius 11. zurückzuführen sind, daß das munizipale Amt zu dieser Zeit noch 
existiert haben dürfte. In dem zweiten Text wird nämlich die Bestallung der eiren
archai angesprochen, deren Nominierung die decuriones bzw. bouleutai und deren 
Einsetzung die Statthalter vornehmen sollen. Eine Analyse von CTh 8,7,21 und 
10,1,17 aus den Jahren 420 und 426 führt B . danach jedoch zu der Überzeugung, "que 
l'irenarchie municipale a ete abolie au debut du vorne s. et que le titre d'irenarque 
designe depuis cette epoque un agent de seeurite de l' officium du gouverneur" (S. 
121). Diese Folgerung ist durchaus einleuchtend, weil die eirenarchai in den beiden 
zuletzt genannten Konstitutionen an der Seite von officiales (optiones, actuarii, corni
cularii) genannt werden. Aus dem Kontext von CTh 8,7,21 erschließt sich zudem, daß 
die irenarchae zu den Beamten des officium gehörten. Die Interpretation, zu der B. 

34 Vgl. Sänger, Eirenm'chen (s . o. Anm. 2) 148. 
35 E. G. Turner, Egypt and the Roman Empire: The &KanpOJ'WI, JEA 22 (1936) 16. Zitiert 

auch bei Kruse , Der Königliche Schreiber (s. o. Anm . 33) 945 . 
36 Vgl. D. Nörr, ImperiulII und PI)Ii.l' in der huhen Prild patszeit (MB 50), München 1966, 

42-43 . Siehe au h Jördens, Das Verhiiltnis der römischeIl Amts,rliger (s . o. Anm. 6) 179, 
37 Zu den Dorf-eirel1archai vgl. änger, EirenorChell (s . o. Anrn . 2) 156-169. 
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vor diesem Hintergrund gelangt, ist deswegen sicher ansprechender als die von 
Yannakopoulos, der mit den angezeigten Rechtsquellen beweisen möchte, daß die 
Einsetzung der eirenarchai üblicherweise unter staatlicher Kontrolle stattfand38 . Denn 
gerade CJ 10,77 könnte doch, wie B. überzeugend, aber ein wenig versteckt einräumt 
(S. 119, Anm. 223), ein Hinweis darauf sein, daß die Bestallung der eirenarchai zuvor 
allein die Aufgabe der boule war. Warum eirenarchai in den 20er Jahren des 5. Jh. 
plötzlich in einem Atemzug mit officiales genannt werden, wird bei Yannakopoulos 
gar nicht thematisiert. Somit hat B. auch für die spätantiken Rechtssätze, in denen 
eirenarchai begegnen, eine durchaus glaubhafte und gut durchdachte Deutung gefun
den. Die angeordnete Einbeziehung des Statthalters in das Bestallungsverfahren der 
eirenarchai könnte ein weiteres untrügliches Zeichen für die nicht mehr vorhandene 
Selbständigkeit der Städte in der Spätantike sein. Vielleicht war sie auch dringend 
notwenig geworden, da die Kaiser in CTh 12,14,1 aufgrund des Amtsrnißbrauches 
von eirenarchai sogar an die Abschaffung dieses Amtes denken. Was die in CTh 
8,7,21 und 10,1,17 angedeutete Entwicklung betrifft, bleibt aber Einiges unklar. Stand 
das städtische Sicherheitswesen demnach ab dem Beginn des 5. Jh. unter der Leitung 
eines officialis mit dem Namen ,,( e )irenarches", oder hatte dieser Amtsträger andere 
Aufgaben für die Provinzverwaltung zu erfüllen? Insofern ist es entgegen B. auch 
nicht zu entscheiden, ob die Wandlung der Eirenarchie als zentralistische Maßnahme 
zu werten sei, mit der das städtische Sicherheitswesen an das officium des Statthalters 
gebunden wurde; eine direkte Einmischung in die administrativen Strukturen der 
Munizipien seitens des Staates war sie aber fraglos39 . Wird man die angeschnittene 
Problematik auch nur durch einen Zuwachs stichhaltiger Quellen lösen können, so 
wird sich wenigstens mit Sicherheit folgern lassen, daß sich die Eirenarchie in Ägyp
ten und Kleinasien in der Spätantike in unterschiedliche Richtungen entwickelte. 

Nach der Abschaffung der Gau-Eirenarchie wurde um die Mitte des 4. Jh. die Auf
sicht über das Sicherheitswesen der civitas (nach einer kurzen Übergangsphase) dem 
sogenannten riparius übertragen40 . Dieser präsentiert sich als selbständige Munizipal
behörde , die ohne die Weisung übergeordneter Instanzen tätig werden konnte und 
auch Petitionen empfing. Das von städtischen Honoratioren zu übernehmende Amt 
des riparius ist daher die logische Konsequenz aus der nun auch in Ägypten zur Voll
endung gekommenen Munizipalverwaltung. Laut W.Chr. 469 (Herrn. [?], nach 380-
382) war es am Ende des 4. Jh. von Ägypten bis nach Syrien verbreitet41 . Auch in 
Kleinasien gibt es einen Beleg für einen riparius, der aber nicht vollständig gesichert 

38 Vgl. Yannakopoulos, Preserving the Pax Romana (s. o. Anm. 9) 837-838. Siehe dazu 
auch weniger ausfü hrlich Rife, Ojficials (s. o. Anm. 9) 97 mit Anm. 22. 

39 S. 121: "Ces efforts dc cC ll lralisation et d'ingerence dans les municipalites, repetes 
durant I' Alltiquite tardive, ne correspondent pas a la politique qu'applique Rome dans la gestion 
de securite pubJique sur le plan locaJ aux premiers iec!es du Principar." 

40 Vgl. dazu etwa F. Ocrte] , Die Lilllrgie. Studiel/ zur pWlemiiis ·lIen und kaiserlichen Ver
waltung Ägyptens, Leipzig 1917, 284-286 und Torallas Tovar, The Police in Byzantine Egypt 
(s. o. Anm. 25) 115-117 und 119-120. 

41 W.Chr. 469 ist der einen Rekrutentransport betreffende Brief, den der hohe, aber ohne 
Amtstitel auftretende Funktionär C. Valerius Eusebius (wahrscheinlich als comes Orientis) an 
die rnnupiol<; KU,U n6AtV uno 811ßutöoe; Ewe; l\v'ttoxiue; (Z. 2) richtete. 
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ist (SEG 35, 1360)42. Die Inschrift stammt aus dem paphlagonischen Kaisareia! 
Hadrianopolis und datiert in das 6. Jh. Es sei in Erinnerung gerufen, daß es in der 
Kaiserzeit eirenarchai in dieser Stadt gab. Sollte in SEG 35, 1360 tatsächlich ein 
riparius dokumentiert sein, der wie in Ägypten (und anderen Provinzen des östlichen 
Mittelmeerraumes) der Vorsteher des städtischen Sicherheitswesens war, könnte sich 
folgende Entwicklung andeuten: Nachdem in Kleinasien das munizipale Amt der 
Eirenarchie am Anfang des 5. Jh. abgeschafft bzw. der Titel "eirenarehes" auf 
officiales übertragen wurde, suchte man nach einem Ersatz für den verlorenen Posten 
(bzw. für den anderweitig vergebenen Titel) und fand ihn im riparius. Voraussetzung 
dafür wäre natürlich, daß die "neuen", im Dienst des statthalterlichen officium stehen
den eirenarchai nicht als Ersatz für ein munizipales "Polizeiamt" eingesetzt wurden. 
Sollte diese Überlegung zutreffen, dann wären wir in der Spätantike mit einem gegen
über der Kaiserzeit genau entgegengesetzten Szenario konfrontiert: Hatte sich die 
Eirenarchie im Kleinasien des 1. Jh. entwickelt und war - als die Voraussetzungen 
und der Bedarf gegeben waren - im 3. Jh. in Ägypten eingeführt worden, könnte sich 
das Amt des riparius zunächst außerhalb Kleinasiens etabliert haben43 , bevor es dann 
vielleicht auch auf die Städte dieser Region übertragen wurde. Ohne weitere und vor 
allem gesicherte Belege für den riparius in Kleinasien bleibt diese Konstruktion aber 
ohne Beweisgrundlage. 

7. Ergebnisse und Ausblick 

B.' ausführliche Untersuchung der Eirenarchie bot Anlaß, die kleinasiatischen 
eirenarchai mit den aus Ägypten bekannten Gau-eirenarchai zu vergleichen, die 

42 Z. 13: [tOV öE pm]ap(tOv). Aufgrund des Kontextes ist diese Ergänzung aber recht plausi
bel; vgl. die Edition von D. Feissel, 1. Kaygusuz, Un mandement imperial du VI' siecle dans 
une inscription d'Hadrianoupolis d'Honoriade, T&MByz 9 (1985) 397~19, bes. 415~16 
(Komm. zu Z. 13-15). 

43 Die Bezeichnung "riparius" könnte zu der Annahme verleiten, daß das Amt zu allererst 
in Ägypten eingeführt wurde. Denn dieser Amtstitel war vielleicht als direkte Anspielung auf 
das Flußufer (ripa) des Nils oder das verzweigte Kanalsystem des Landes gewählt worden; vgl. 
ähnlich schon H. 1. Bell, The Decay of a Civilisation, JEA 10 (1924) 214. Warum das lateini
sche Adjektiv riparius und kein griechischer Begriff zur Namengebung des Funktionärs heran
gezogen wurde, wäre dadurch aber nicht erklärt. Eine Überlegung wäre, daß der Name von 
Rom bei der Einführung angeordnet wurde und man etwa wie im Fall des Ec,aK'[oop (exactor 
civitatis) oder n:pumocrnoc; n:ayou (praepositus pagi) , aber anders als im Fall des Aoytcr'[nc; 
(curator rei publicae bzw. civitatis) oder crUVÖtKOC; bzw. EKÖtKOC; (defensor civitatis) - alles 
Ämter, deren Einführung in Ägypten mit Verwaltungsreformen am Anfang des 4. Jh. zu ver
knüpfen sind - auf keine passende und vor allem pointierte griechische Terminologie zurück
greifen konnte. M. Gelzer, Altes und Neues aus der byzantinisch-ägyptischen Verwaltungs
misere, vornehmlich im Zeitalter Justinians, AFP 5 (1913) 357, Anm. 2 verweist auf das 

orpus Glossariorum Larinorum (hrsg. v. G. Goetz und G. Gundermann), Band H, Leipzig 
1888, wo auf S. 174 riparius = 6x.OoepuAuc, ("watchman on a river-bank"; vgl. LSJ9 1281) ver
zeichnet ist. Die Bezeichnung OX80<jlUAUC, ist aber weder in den Papyri noch in den Inschriften 
und auch nicht in literarischen Quellen nachzuweisen. Daß der in P.Neph. 20, 22 (HerakI., 4. 
Ih.) belegte Beamte mit der Bezeichnung bd 'tfj EKßOAfj, die vorläufig singulär ist, mit einem 
riparius zu identifizieren sei, ist keineswegs zwingend; vgl. Sänger, Eirenarchen (s. o. Anm. 2) 
186 mit AnlTI. 128. 
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unlängst ebenfalls Gegenstand einer genauen Betrachtung waren. Beide Ämter waren 
liturgische Magistraturen für bou/eutai. Ebenfalls als deckungsgleich erwiesen sich 
der Amtssprengel und die Aufgabenbereiche der in Kleinasien und Ägypten tätigen 
eirenarchai. Wenn die Ausübung und die Bestallung des Amtes in den zwei Regionen 
auf unterschiedliche Weise erfolgte, dann konnte das durch die unterschiedlichen Ver
waltungsstrukturen (Munizipal- und Gauverwaltung) erklärt werden. Überlegungen 
zur Einrichtung bzw. Einführung der Eirenarchie in Kleinasien und Ägypten führten 
schließlich zu der grundsätzlichen Fragestellung, inwieweit Rom direkt in die Verwal
tung der Städte bzw. der Gaue eingegriffen hat. B. geht apriori von der Autonomie 
der Poleis unter römischer Herrschaft aus und führt zweifellos gute Gründe dafür an, 
daß die Eirenarchie in Kleinasien ohne römisches Einwirken von den Städten ge
schaffen wurde. Dagegen dürfte die Gau-Eirenarchie, die ab der Regierungszeit 
Gordians III. bis zum Ende 3. Jh./Anfang des 4. Jh. dokumentiert ist, auf staatliche 
Initiative eingeführt worden sein. Grundsätzlich gilt es aber zu betonen, daß die römi
sche Herrschaftspraxis auch in Ägypten darauf ausgerichtet war, die vorhandenen 
Strukturen weitgehend beizubehalten. Die kleinasiatische Eirenarchie mit ihrer Ver
wurzelung in der Munizipalverwaltung wurde wahrscheinlich am Anfang des 5. Jh. 
abgeschafft. Die Gau-Eirenarchie fiel dem in Ägypten am Anfang des 4. Jh. abge
schlossenen Übergang von der Gau- zur Munizipalverwaltung zum Opfer. An der 
Spitze des Sicherheitswesens der ägyptischen civitates findet sich nun das Amt des 
riparius, das vielleicht später auch auf die kleinasiatischen Städte (als Ersatz für die 
eirenarchai) übertragen wurde. 

Das Beispiel der kleinasiatischen Eirenarchie und ihres Pendants, der Gau-Eiren
archie, illustriert eindrucksvoll, wie sich ein und dasselbe Amt im Rahmen der flexib
len römischen Herrschaftspraxis veränderte, wenn es in unterschiedliche - historisch 
bedingte -Verwaltungsstrukturen eingebettet wurde. Es stellt aber auch klar heraus, 
wie notwendig ein administrativer Vergleich zwischen Kleinasien und Ägypten für 
das bessere Verständnis von Gegebenheiten und Entwicklungsabläufen in der jeweils 
anderen Region ist. 
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